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Erst beraten, 

dann beantragen, 

dann anmelden!
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Für Arbeitssuchende

1.	 AQUA – Akademiker/innen qualifizieren sich für den Arbeitsmarkt
2.	 Arbeit für Brandenburg
3.	 Auslandsaufenthalte über das Programm Leonardo da Vinci
4.	 Bildungsgutschein  
5.	 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
6.	 Qualifizierung bei Transferkurzarbeit
7.	 Regionalbudget

1.	 AQUA – Akademikerinnen und Akademiker  
	 qualifizieren sich für den Arbeitsmarkt

Das Projekt AQUA unterstützt arbeitssuchende Akademiker/innen beim 
(Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das Bildungsangebot wendet sich 
an Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die Arbeitslosengeld I 
und ALG II beziehen. Unabhängig von Alter, Studienabschluss, Nationa-
lität und Dauer der Erwerbslosigkeit können sich Interessentinnen und 
Interessenten für die einzelnen Maßnahmen bewerben. 

Gefördert wird die fachliche und überfachliche Qualifizierung in Verbin-
dung mit mehrmonatigen Betriebspraktika. Das Angebot umfasst derzeit 
20 berufsspezifische Studienergänzungen, Praktika, Orientierungsmaß-
nahmen und Sprachkurse für Fachrichtungen wie zum Beispiel Mikro-
systemtechnik, Außenhandel, Public Relations, Maschinenbau, Optische 
Technologien, Tourismusmanagement oder Gesundheitsförderung etc. 
Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundes. 

Während der Dauer der Maßnahme bleiben Empfänger/innen von  
ALG I und ALG II im Bezug. Für die Fortbildung besteht kein Anspruch auf 
BAföG. 

Weitere Informationen
	 AQUA-Hotline: (02 28) 81 63-6 00
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:  
www.obs-ev.de/aqua

2.	 Arbeit für Brandenburg

Mit diesem Programm soll Langzeitarbeitslosen – insbesondere älteren 
Langzeitarbeitslosen – erwerbsbezogene und soziale Integration ermög-
licht und ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöht werden. Gefördert werden 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für zusätzliche 
und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten der Gemeinden, Städte 
und Landkreise. Antragsberechtigt sind Landkreise und kreisfreie Städte 
sowie überregional tätige Verbände und Vereine. Die Richtlinie gilt vom 
01.07.2010 bis 31.12.2013 und wird gefördert durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des Landes Brandenburg.

Erst beraten, 

dann beantragen, 

dann anmelden!
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Weitere Informationen
	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:  
www.lasa-brandenburg.de/Arbeit-fuer-Brandenburg.1282.0.html

3.	 Auslandsaufenthalte über das Programm 
	 Leonardo da Vinci 

LEONARDO DA VINCI bietet die Chance, sich in Europa für mehrere 
Monate sprachlich und beruflich weiterzuqualifizieren und wichtige 
Auslandserfahrungen zu sammeln. 

Gefördert werden arbeitslose oder als arbeitssuchend gemeldete Per-
sonen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder zweijähriger Berufs
praxis oder einem abgeschlossenen Hochschulstudium. Vorausgesetzt 
werden gute Sprachkenntnisse des Ziellandes, ein ständiger Wohnsitz in 
Deutschland, eine EU-Bürgerschaft und eine hohe persönliche und be-
rufliche Motivation. Die Förderung beinhaltet Zuschüsse zu Reisekosten, 
Sprachkurs, Unterkunft, Verpflegung und Versicherung. 

Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln der Europäischen Union.

Weitere Informationen
	 ZAV InfoCenter, Tel.: (02 28) 713 13 13
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:  
http://tinyurl.com/4eynu3d

4.	 Bildungsgutschein

Mit dem Bildungsgutschein werden Arbeitslose, aber auch Arbeitnehmer 
gefördert, denen die Kündigung droht oder deren Arbeitsvertrag ausläuft. 
Ein Bildungsgutschein sichert die Übernahme der Weiterbildungskosten 
und gegebenenfalls die Weiterzahlung des Arbeitslosengeldes zu. 

Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf 
bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Die Ausgabe eines Bildungs-
gutscheins setzt voraus, dass in einer persönlichen Beratung mit den 
Beratern der Agentur für Arbeit ein individuell notwendiger Qualifizie-
rungsbedarf festgestellt wurde. 

Der Bildungsgutschein wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit 
aus Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
http://tinyurl.com/45ndzeb
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5.	 Maßnahmen zur Aktivierung und  
	 beruflichen Eingliederung

Die Bundesagentur für Arbeit fördert Personen, die sechs Monate 
nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit noch arbeitslos sind, mit Qualifizie-
rungsmaßnahmen zur Erleichterung des beruflichen Wiedereinstiegs. 
Die Maßnahmen werden von Ihrer Agentur für Arbeit zugewiesen. Die 
Förderung umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten für die 
Teilnahme, soweit dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist. 
Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
http://tinyurl.com/4bw8e3g

6.	 Qualifizierung bei Transferkurzarbeit

Das Angebot richtet sich an Bezieher von Transferkurzarbeitergeld nach 
§ 216b SGB III, insbesondere aus kleinen und mittleren Unternehmen, 
die bei der zuständigen Agentur für Arbeit arbeitssuchend gemeldet sind 
und bei denen ein Qualifizierungsbedarf festgestellt wurde. Gefördert 
werden die Teilnahmegebühren für Kurse zur Vertiefung oder Ergänzung 
beruflicher Kenntnisse, z. B. kaufmännische und technische Lehrgänge, 
zertifizierte EDV-Basisqualifikationen und Weiterbildungsmaßnahmen im 
Bereich Lager, Logistik, Transport. Der Arbeitgeber sollte sich in angemes-
senem Umfang an der Finanzierung beteiligen. 

Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm: 
http://tinyurl.com/69mh5vu

7.	 Regionalbudget: Beschäftigungsperspektiven  
	 eröffnen – Regionalentwicklung stärken

Mit dem Regionalbudget erhalten alle Landkreise und kreisfreien Städte 
die Möglichkeit, selbstständig und nach eigenen regionalen Erfordernis-
sen, Förderangebote für Arbeitslose, insbesondere für Langzeitarbeitslose, 
zu entwickeln und durchzuführen. Arbeitssuchende können nur mittelbar 
durch die Teilnahme an den Förderangeboten gefördert werden. 

Schwerpunkte der Förderung liegen in der Verbesserung der Vermitt-
lungschancen und der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und 
Männern. Antragsberechtigt sind alle Landkreise und kreisfreien Städte. 
Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013. 
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Das Programm wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-200
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.lasa-brandenburg.de/Regionalbudget.45.0.html
	 Ansprechpartner Regionalberatung, Daten im Internet:

	 www.lasa-brandenburg.de/Regionalberatung.736.0.html
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Für Beschäftigte

1.	 Auslandsaufenthalte über ERASMUS (Hochschulbildung)
2.	 Auslandsaufenthalte über GRUNDTVIG (Erwachsenenbildung)
3.	 BAföG
4.	 Bildungsprämie
5.	 Bildungsurlaub/Bildungsfreistellung
6.	 Brandenburger Bildungsscheck
7.	 Ländliche Berufsbildung
8.	 Meister-BAföG
9.	 Qualifizierung in Kurzarbeit
10.	 Steuerrückerstattung vom Finanzamt
11.	 WeGebAU
12.	Weiterbildung für Beschäftigte in Zeitarbeitsunternehmen

1.	 Auslandsaufenthalte über ERASMUS  
	 (Hochschulbildung)

Mit dem Hochschulprogramm ERASMUS können sich Studierende, 
Lehrkräfte/Dozenten, sonstiges Personal oder Mitarbeiter von Hochschu-
len und ausländisches Unternehmenspersonal um die Förderung eines 
Aufenthalts an einer europäischen Hochschule oder um ein Praktikum 
bewerben. Gefördert werden u. a. Auslandsstudienjahre, Auslandsprak-
tika, Gastdozenturen, Personalmobilität, Intensivprogramme sowie 
vorbereitende Besuche.

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln der Europäischen Union.

Weitere Informationen
	 Hotline des DAAD: (02 28) 88 27 16
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 http://eu.daad.de/eu/erasmus/05332.html

2.	 Auslandsaufenthalte über GRUNDTVIG  
	 (Erwachsenenbildung) 

Mit dem GRUNDTVIG Programm können Beschäftigte von Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung, Lehrende, Multiplikatoren, Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler sowie Personen, die mit Erwachsenen oder 
benachteiligten Jugendlichen arbeiten, sich Besuche und Austausche, 
Lernpartnerschaften, Weiterbildung für Bildungspersonal, vorbereiten-
de Maßnahmen, Workshops, multilaterale Projekte und Netzwerke mit 
europäischen Partnern fördern lassen. 

Antragsteller können auch Beschäftigte von öffentlichen Institutionen 
sein wie Behörden, Verwaltungen und Regierungsstellen oder Einrich-
tungen in öffentlicher oder privater Trägerschaft wie Initiativen, Vereine, 
Volkshochschulen oder Nichtregierungsorganisationen. 

Weitere interessante 

Förderung für 

Beschäftigte:

Aufstiegsstipendium – 

Studieren mit 

Berufserfahrung -

Information auf S. 31

Erst beraten, 

dann beantragen, 

dann anmelden!
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Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln der Europäischen Union.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.na-bibb.de/grundtvig_4.html

3.	 Bundesausbildungsförderungsgesetz – 
	 BAföG 

BAföG unterstützt junge Menschen, die eine Ausbildung oder ein Studi-
um beginnen möchten. Die Ausbildungsförderung erhalten Deutsche und 
Ausländerinnen bzw. Ausländer. Die konkreten Voraussetzungen für eine 
Gleichstellung hängen von dem jeweiligen Status ab, z. B. Staatsange-
hörigkeit anderer EU-Staaten, Niederlassungserlaubnis, Anerkennung als 
Flüchtling.

BAföG kann sowohl für ein Studium an Hochschulen als auch für 
den Besuch anderer weiterführender Bildungsstätten sowie für einen 
Ausbildungsaufenthalt im Ausland beantragt werden. Die Ausbildungs-
förderung wird für den Lebensunterhalt und die Ausbildung geleistet. 
Interessierte sollten bei Beginn des Ausbildungsabschnitts, für den 
sie Ausbildungsförderung beantragen, das 30. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Ausnahmen von dieser Altersgrenze gelten jedoch z. B. 
für Auszubildende des zweiten Bildungsweges und für Auszubildende, die 
wegen der Erziehung ihrer Kinder gehindert waren, den Ausbildungsab-
schnitt rechtzeitig zu beginnen.

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Bundes und der Länder.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.das-neue-bafoeg.de

4.	  Bildungsprämie

Die Bildungsprämie können Weiterbildungsinteressierte für eine Teil-
nahme an einer beruflichen Weiterbildung, das Nachholen von Schulab-
schlüssen, Prüfungen oder Zertifikate nutzen. Die Bildungsprämie bezu-
schusst einmal jährlich die Teilnahme an einer beruflichen Weiterbildung 
mit max. 500 EUR. Die Selbstbeteiligung beträgt mindestens 50 Prozent. 
Gefördert werden Erwerbstätige (Angestellte, Selbstständige mithelfen-
de Familienangehörige und Berufsrückkehrer), deren zu versteuerndes 
Jahreseinkommen 25.600 EUR (51.200 EUR bei gemeinsam Veranlag-
ten) nicht übersteigt. Dazu zählen u. a. auch geringfügig Beschäftigte, 
Existenzgründer (inkl. Bezieher von Gründungszuschuss), Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst, Arbeitnehmer in einer Werkstatt für Behinder-
te, Erwerbstätige mit Wohnsitz im Ausland/Arbeit in Deutschland und 
Erwerbstätige in Pflegezeit.

Bildungsgutschein – 

Weitere Informationen 

auf Seite 10
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Voraussetzung für den Erhalt der Bildungsprämie ist die persönliche 
Beratung in einer Bildungsprämien-Beratungsstelle. Erst wenn die Bil-
dungsprämie ausgestellt wurde, dürfen sich Weiterbildungsinteressierte 
für einen Kurs anmelden, ansonsten kann keine Förderung erfolgen.

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundes.

Weitere Informationen
	 Kostenlose Bildungsprämien-Hotline: (08 00) 2 62 30 00
	 Informationen zum Förderprogramm 
www.bildungspraemie.info

5.	 Bildungsurlaub und Bildungsfreistellung

Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer, Angestellte und Auszubildende, 
deren Arbeitsstätte im Land Brandenburg liegt, haben einen Rechtsan-
spruch auf Bildungsfreistellung gegenüber ihrem Arbeitgeber, an aner-
kannten Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Der Freistellungs-
anspruch beträgt in der Regel 10 Arbeitstage in einem Zeitraum von zwei 
Kalenderjahren. Die Teilnahme ist während der Arbeitszeit möglich und 
der Lohn wird während der Fortbildung weitergezahlt. Die Freistellung ist 
so frühzeitig wie möglich – spätestens jedoch sechs Wochen vor Beginn 
der Weiterbildung – gegenüber dem Arbeitgeber immer schriftlich zu 
beantragen. Die Beschäftigten können selbst wählen, welche Veranstal-
tungen sie besuchen; diese ‚Wahlfreiheit‘ ist gesetzlich gesichert. Es muss 
jedoch darauf geachtet werden, dass eine Anerkennung der Veranstal-
tung als ‚Bildungsfreistellung‘ durch das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport vorliegt. 

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.61285.de
	 Aktuelle Übersicht der anerkannten Veranstaltungen im Internet: 

	 www.mbjs.brandenburg.de/media/bb2.a.5813.de/Export.pdf

6.	 Brandenburger Bildungsscheck 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Hauptwohnsitz im Land 
Brandenburg, die in den vorangegangenen sechs Monaten an keiner 
betrieblich veranlassten Weiterbildung teilgenommen haben, können sich 
die Teilnahme an individuellen Weiterbildungsmaßnahmen unabhängig 
vom derzeitigen Arbeitgeber mit bis zu maximal 500 Euro bezuschussen 
lassen. Pro Jahr können maximal zwei Bildungsschecks ausgestellt wer-
den. Der Eigenanteil zu den Kursgebühren beträgt mindestens 30 Prozent, 
in speziellen Fällen mindestens 10 Prozent. Zu den Antragsberechtigten 
zählen auch Beschäftigte im Rahmen des Programms Kommunalkombi, 
Beschäftigte in Elternzeit, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit 
Anspruch auf ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, 
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sogenannte ‚SGB-II-Aufstocker‘, und sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigte in öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen, sofern 
diese versicherungspflichtig in der Renten-, Kranken- und Pflegever-
sicherung sind, unter der Voraussetzung, dass keine anderweitige teilneh-
merbezogene Förderung der Qualifizierung erfolgt. Erst beraten lassen, 
dann anmelden! Voraussetzung für den Erhalt des Bildungsschecks ist 
das Beratungsgespräch mit den Bildungsscheck-Beraterinnen der LASA 
Brandenburg GmbH. Der Bildungsscheck muss vor einer verbindlichen 
Kursanmeldung gültig sein. Derzeit werden über den Bildungsscheck 
Bildungsmaßnahmen gefördert, die spätestens am 30.08.2012 beendet 
sein müssen.

Das Programm wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Bildungsscheck, Tel.: (03 31) 60 02-3 33
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.185138.de

7.	 Ländliche Berufsbildung

Mit dem Förderprogramm ‚Ländliche Berufsbildung‘ des Landes Bran-
denburg werden Bildungsanbieter mit Sitz in Brandenburg, Auszubil-
dende der Berufe Landwirt/in, Tierwirt/in, Gärtner/in, Pferdewirt/in und 
Mechaniker/in für Landmaschinentechnik, soweit sie in Agrarbetrieben in 
Brandenburg ausgebildet werden, sowie Beschäftigte von Agrarbetrieben 
in Brandenburg gefördert.

Gefördert werden Bildungsmaßnahmen, die nicht Ausbildungsgänge der 
normalen land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildung sind,  
z. B. die Vorbereitung und Durchführung von Einzelveranstaltungen und 
Bildungsprojekten, die Qualifizierung zum Führen der in der Landwirt-
schaft eingesetzten Arbeits- oder Zugmaschinen, die Erarbeitung und 
Bereitstellung von Informations- und Schulungsmaterialien sowie deren 
Anwendung mithilfe moderner Informationstechnik. Gefördert wird auch 
die Teilnahme von Brandenburger Beschäftigten im Agrarbereich an 
weiteren Bildungsmaßnahmen.

Gefördert werden 85 Prozent der förderfähigen Ausgaben für Vorberei-
tung und Durchführung von bzw. für die Teilnahme an Bildungsmaß-
nahmen und 450 Euro für den Erwerb des Führerscheins Klasse T.
Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013. 

Das Programm wird gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds 
und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.mil.brandenburg.de/sixcms/detail.php/442013

Kompetenzentwicklung 

durch Qualifizierung 

in kleinen und 

mittleren Unternehmen 

(KMU) – 

Weitere Informationen 

auf Seite 22
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8.	 Meister-BAföG – Das neue  
	 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Mit dem Meister-BAföG fördern Bund und Länder Personen, die über eine 
anerkannte und abgeschlossene Erstausbildung oder einen vergleichbaren 
Berufsabschluss verfügen und sich über das Niveau einer Facharbeiter-, 
Gesellen- und Gehilfenprüfung oder eines Berufsfachschulabschlusses 
fortbilden wollen. Voraussetzung ist, dass die Antragsteller noch nicht 
über einen gleichwertigen Fortbildungsabschluss  
(z. B. Hochschulabschluss) verfügen. Die Förderung beinhaltet Beiträge zu 
den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und je nach Ausgestaltung der 
Fortbildung auch einen einkommensabhängigen Beitrag zum Lebensun-
terhalt.

Das Meister-BAföG wird gefördert durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung aus Mitteln des Bundes und der Länder.

Weitere Informationen 
	 Beratungshotline: (08 00) 6 22 36 34
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.meister-bafoeg.info/de/36.php

9.	 Qualifizierung in Kurzarbeit

Mit der Förderung von Qualifizierung während der Kurzarbeit unterstützt 
die Bundesregierung Unternehmen und Arbeitnehmer darin, die konjunk-
turelle Krise für die berufliche Weiterbildung zu nutzen. Gefördert wird 
die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen, die zu einem anerkannten 
Berufsabschluss führen oder Arbeitnehmer hierfür teilqualifizieren, sowie 
für die Teilnahme an Seminare, die den Arbeitnehmern arbeitsplatzbe-
zogene Kenntnisse vermitteln oder Kenntnisse, die sie auch für andere 
Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nutzen können.

Gefördert werden Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss bzw. Arbeitneh-
mer, die bereits mehr als vier Jahre eine Tätigkeit ausüben, für die sie 
keinen Berufsabschluss haben, und Arbeitnehmer mit Berufsabschluss, 
die eine der Ausbildung entsprechende Tätigkeit ausüben. Erstattet 
werden je nach Art der Qualifizierung, der Betriebsgröße und der Person 
des Arbeitnehmers die gesamten bzw. Anteile der Lehrgangskosten. Um 
die Übernahme der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen zu beantragen, 
können sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer auf die Agen-
tur für Arbeit zugehen. Dort wird der Anspruch auf die Förderung geprüft 
und bei positivem Ergebnis ein Bildungsgutschein ausgehändigt. 

Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

Weitere Informationen
	 Arbeitgeber-Service, Tel.: (0 18 01) 66 44 66 
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 http://tinyurl.com/67vd7vp



18	 LASA · Praxishilfe Nr. 23

10.	 Steuerrückerstattung vom Finanzamt

In Ihrer jährlichen Steuererklärung können Sie Ausgaben für Fort- und 
Weiterbildung als Werbungskosten angeben. Sie sind unbegrenzt abzugs-
fähig, wenn sie im Zusammenhang mit dem Beruf stehen. Folgende Aus-
gaben dürfen Sie in Ihrer Steuererklärung angeben: Gebühren jeder Art 
(Studiengebühren, Prüfungsgebühren, Kursgebühren zur Prüfungsvorbe-
reitung, Teilnahmegebühren an Lehrgängen), Fahrtkosten zwischen der 
Arbeit/Wohnung und dem Weiterbildungsort, Eintrittsgelder (Fachmessen 
und Kongresse), Kosten für Arbeitsmittel, Fachbücher/-zeitschriften, PC, 
Medien, Software, Arbeitszimmer und Büroeinrichtung, Anwalts- und 
Prozesskosten (z. B. Rechtsstreit um eine Prüfung) sowie die Zinsen für 
ein Darlehen, das Sie für Ihre Ausbildung aufnehmen.

Weitere Informationen
	 Service- und Informationsstelle Ihres örtlich zuständigen Finanzamtes 
im Internet: http://tinyurl.com/655wv9x

11.	 WeGebAU - Weiterbildung Geringqualifizierter  
	 und beschäftigter älterer Arbeitnehmer  
	 in Unternehmen

Mit der WeGebAU-Förderung werden Weiterbildungsmaßnahmen für Be-
schäftigte gefördert, die gering qualifiziert sind oder aber das 45. Lebens-
jahr vollendet haben. Dabei müssen der Erwerb des (letzten) Berufsab-
schlusses und die letzte öffentlich geförderte Weiterbildung mindestens 
vier Jahre zurück liegen. Weiterhin sollte der betreffende Arbeitnehmer 
für die Teilnahme an der Weiterbildung von der Arbeit freigestellt werden 
und weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt haben. Und schließlich sollte 
die Weiterbildung während betriebsüblicher Arbeitszeiten stattfinden.
Die Förderung beinhaltet die notwendigen Lehrgangskosten und mögli-
cherweise einen Zuschuss zu den notwendigen übrigen Weiterbildungs-
kosten (z. B. Fahrkosten).

Das Programm wird durch die Bundesagentur für Arbeit aus Mitteln des 
Bundes gefördert.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 http://tinyurl.com/6796r5s
	 Flyer ‚WeGebAU‘ im Internet: 

	 http://tinyurl.com/3rk26cg
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Für Unternehmen, Institutionen,  
Kommunen

1.	 Aus- und Weiterbildung im Güterkraftverkehr
2.	 Betriebliche Einstiegsqualifizierung für Jugendliche
3.	 Coaching und Qualifizierung bei Existenzgründungen und 
	 Unternehmensnachfolgen
4.	 Einstiegszeit für junge Leute in Brandenburg
5.	 Einsatz digitaler Medien in der beruflichen Bildung
6.	 Kompetenzentwicklung in KMU
7.	 Kompetenzentwicklung in Kunst und Kultur
8.	 Qualifizierung für Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe
9.	 Qualifizierung in Gesundheitsberufen
10.	 Qualifizierung im Justizvollzug
11.	 Umsetzung von Informationsveranstaltungen, Schulungen 
	 und Workshops
12.	Web 2.0 in der beruflichen Qualifizierung

1.	 Aus- und Weiterbildung in Unternehmen des  
	 Güterkraftverkehrs

Mit diesem Programm werden Weiterbildungsmaßnahmen von Be-
schäftigten in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren 
Nutzfahrzeugen gefördert. Dazu gehören u. a. betriebliche Ausbildungs-
verhältnisse zum Berufskraftfahrer/zur Berufskraftfahrerin, der Erwerb 
der Fahrerlaubnis der Klasse CE, die Ausbildung zum Gefahrgutfahrer, 
Sicherheitsbeauftragten, Lkw-Ladekranführer sowie zum Gabelstapler-
fahrer, Sicherheits- und Energiespartrainings, Schulungen zur Ladungssi-
cherung und zum digitalen Kontrollgerät. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen, die Güterkraftverkehr im Sinne des 
Güterkraftverkehrsgesetzes durchführen und Eigentümer oder Halter von 
in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen schweren Nutzfahrzeu-
gen (Gesamtgewicht mindestens 12 t) sind. 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die Höhe der Förderung 
beträgt bei betrieblichen Ausbildungsverhältnissen und allgemeinen Wei-
terbildungsmaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen bis zu 70 
Prozent, für Großunternehmen bis zu 60 Prozent der zuwendungsfähigen 
Kosten. Der Zuwendungshöchstbetrag für eine Aus- oder Weiterbildungs-
maßnahme in einem Unternehmen beträgt 2 Mio. Euro.

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung aus Mitteln des Bundes.
 
Weitere Informationen

	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:  
http://tinyurl.com/6998mjf

Weitere interessante 

Förderungen für Unter-

nehmen, Institutionen 

und Kommunen: 

Ausbildungsbegleitende 

Hilfen (abH) –

Information auf Seite 31

Erst beraten, 

dann beantragen, 

dann anmelden!
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2.	 Betriebliche Einstiegsqualifizierung  
	 für Jugendliche (EQ)

Die betriebliche Einstiegsqualifizierung beinhaltet ein betriebliches 
Langzeitpraktikum von mindestens 6 bis maximal 12 Monaten. Eine 
Übernahme in Ausbildung sollte vom Unternehmen angestrebt werden. 
Im Unterschied zu einem Praktikum ist bei der Einstiegsqualifizierung 
eine Vergütung festgelegt (ca. 200 Euro/Monat). Die Kosten werden von 
der Agentur für Arbeit übernommen. Der Arbeitgeber trägt die Sach- und 
Personalkosten sowie den Beitrag an die Berufsgenossenschaft. 
Gefördert werden:

	 Ausbildungsbewerber, die auch nach dem 30. September eines Jahres 
noch nicht in Ausbildung vermittelt sind.

	 Jugendliche, die noch nicht in vollem Umfang über die erforderliche 
Ausbildungsbefähigung verfügen.

Die Einstiegsqualifizierung beginnt in der Regel am 1. Oktober jedes Jah-
res. Über die Gewährung und finanzielle Unterstützung einer Einstiegs-
qualifizierung entscheidet die jeweils zuständige Agentur für Arbeit. 

Das Programm wird durch die Bundesagentur für Arbeit aus Mitteln des 
Bundes gefördert.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 

	 http://tinyurl.com/yjpwfrc

3.	 Coaching und Qualifizierung bei Existenz- 
	 gründungen und Unternehmensnachfolgen

Mit diesem Programm fördert das Land Brandenburg Qualifizierung 
und Coaching von Existenzgründern und Unternehmensnachfolgen. 
Gefördert wird beispielsweise die Teilnahme an Gründungswerkstätten 
oder Beratungsangeboten für innovative Gründungen und Fragen der 
Unternehmensnachfolge. 

Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013 und wird gefördert durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.lasa-brandenburg.de/Existenzgruendungsfoerderung.664.0.html
	 Ansprechpartner bei der LASA Brandenburg GmbH im Internet:

	 www.lasa-brandenburg.de/Existenzgruendung.44.0.html
	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
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4.	 Einstiegszeit für junge Leute  
	 in Brandenburg

Mit der ‚EINSTIEGSZEIT‘ werden junge Leute in Brandenburg bei ihrem 
Berufseinstieg unterstützt, beraten und begleitet (Beratung bei der 
Arbeitssuche, Informationen über Stellenangebote, Unterstützung bei 
der Herstellung von Kontakten zu Unternehmen, Hilfe bei Bewerbungs-
aktivitäten). Einstellende Unternehmen können eine Förderung für die 
Qualifizierungen der Jugendlichen und Lohnkostenzuschüsse beantragen.

Das Programm richtet sich an junge Leute bis zu 30 Jahren, die eine 
Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben und arbeitslos 
oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Kleine und mittlere Unternehmen 
werden dabei unterstützt, geeignete junge Fachkräfte zu finden. 

Das Programm hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2013 und wird gefördert 
durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Programm Einstiegszeit im Internet:

 	 www.ihk-projekt.de/content/rubrik/106

5.	 Einsatz digitaler Medien in der  
	 beruflichen Bildung

Mit dieser Förderung soll die Nutzung digitaler Medien in der beruflichen 
Bildung verstärkt werden. Dazu werden mediengestützte Qualifizierungs-
angebote gefördert, insbesondere in beschäftigungsintensiven Branchen, 
in innovativen forschungsintensiven Bereichen und Wachstumsbranchen, 
für Zielgruppen mit spezifischem Förderbedarf, zur Unterstützung der Be-
rufsausbildung in strukturschwachen Regionen und zur Verbesserung der 
Lernortkooperation für das Bildungspersonal, für Ausbilder und Prüfer.

Antragsberechtigt sind für die Aus- und Weiterbildung zuständige Sozial-
partner, Bildungsträger, Forschungsinstitute/Universitäten und Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft. Die Förderung richtet sich insbesonde-
re an Verbünde, Netzwerke und Konsortien. Die Förderung erfolgt in Form 
eines Zuschusses. Die Höhe der Förderung beträgt für Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft in der Regel bis zu 50 Prozent der zuwendungs-
fähigen Kosten und für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 

	 www.bmbf.de/foerderungen/7323.php
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6.	 Kompetenzentwicklung durch Qualifizierung  
	 in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Mit der Kompetenzentwicklungsrichtlinie des Landes Brandenburg wer-
den Qualifizierungsmaßnahmen in kleinen und mittleren Unternehmen 
für Beschäftigte und das Management (Firmeninhaber, Geschäftsführer, 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Freiberufler) gefördert.

Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeitern, maximal 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder maximal 43 
Mio. Euro Bilanzsumme mit Sitz im Land Brandenburg oder Organisati-
onsträger, wenn sie Weiterbildungsmaßnahmen mehrerer Unternehmen 
bündeln. Die Förderung umfasst 300 Euro bis 3.000 Euro für Qualifizie-
rungsmaßnahmen pro Teilnehmer/in pro Jahr bzw. 300 Euro bis 10.000 
Euro für Qualifizierungen in spezifischen Themenfeldern pro Unterneh-
men. Der Eigenanteil beträgt mindestens 30 Prozent. 

Eine Antragstellung ist fortlaufend möglich. Die vollständigen Antrags-
unterlagen müssen mindestens sechs Wochen und höchstens 12 Wochen 
vor dem geplanten Maßnahmebeginn elektronisch über das LASA-Portal 
eingereicht werden. Bitte beachten Sie: Anmeldungen zu Weiterbildungs-
maßnahmen dürfen erst nach Antragsbewilligung erfolgen! 

Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2011 und wird gefördert durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Örtlich zuständiges LASA Regionalbüro für Fachkräftesicherung im 
Internet: www.lasa-brandenburg.de/Ansprechpartner.1064.0.html

	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:
	 www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-in-Unternehmen.652.0.html

	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02 2 00

7.	 Kompetenzentwicklung in Kunst und Kultur

Das Programm fördert 
	 Projekte, die der Entwicklung neuer Produkte, Märkte und Absatzwege 
durch Künstlerinnen bzw. Künstler dienen und deren wirtschaftliches 
Handeln, die Effizienz oder Wettbewerbsfähigkeit erhöhen;

	 Kompetenzentwicklung (z. B. Managementberatung) beim Aufbau 
wirtschaftlicher Geschäftsbereiche bzw. der Ausgründung wirt-
schaftlicher Einheiten sowie die Entwicklung von Kooperationen und 
Organisationsmodellen;

	 Projekte, die die Entwicklung vernetzter kunst- und kulturtouristischer 
Dienstleistungen fördern;

	 berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen und Beratungsangebote 
für Beschäftigte im Kulturbereich (z. B. berufliche Weiterbildung im 
Kulturmanagement, Kulturtourismus, Marketing usw.).

Die Förderung richtet sich an arbeitslose Personen, Beschäftigte mit 
Qualifikationsbedarf sowie freiberuflich tätige Künstler, Beschäftigte 
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und Geschäftsführer von Vereinen, Stiftungen und Unternehmen aus 
den Bereichen Kunst, Kultur und Kulturwirtschaft sowie Gründer im Kul-
turbereich. Die geförderten Personen müssen ihren Hauptwohnsitz und 
die geförderten Unternehmen ihren Sitz im Land Brandenburg haben. 
Förderfähig sind Personal- und Sachausgaben. Die Förderung erfolgt in 
Form eines Zuschusses. Die Höhe der Förderung beträgt zwischen 10.000 
EUR und 250.000 EUR. Der Fördersatz für jedes Einzelvorhaben beträgt 
maximal 75 Prozent. 

Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013 und wird gefördert durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds. 

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 

	 www.lasa-brandenburg.de/Kompetenzentwicklung-in-Kunst-und-
Kultur.979.0.html

	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

8.	 Qualifizierung für Beschäftigte in der 
	 Kinder- und Jugendhilfe

Das Landesprogramm fördert Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrkräfte 
in der beruflichen Bildung sowie Vernetzungs- und/oder Qualifizierungs-
maßnahmen für Mitarbeiter in der Weiterbildung von Erwachsenen oder 
zur Implementierung neuer Konzepte zur Verbesserung der Weiterbil-
dungsbeteiligung Erwachsener. 

Antragsberechtigt sind öffentliche und freie Träger der Fort- und 
Weiterbildung sowie der Jugendhilfe, Weiterbildungseinrichtungen in 
öffentlicher oder freier Trägerschaft sowie Institutionen, die im Rahmen 
ihrer sonstigen Aufgaben Maßnahmen zur Qualifizierung und Beratung 
in der Weiterbildung anbieten. Förderfähig sind Personal- und Sachaus-
gaben: Ausgaben für Personal und Lehrpersonal, Lehr- und Lernmittel, 
teilnehmerbezogene Aufwendungen, Ausgaben für Verwaltung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die 
Höhe der Förderung beträgt bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten, maximal 300.000 Euro. Voraussetzung für eine Förderung 
ist eine positive Stellungnahme durch das für Bildung und Jugend zu-
ständige Ministerium. Die Teilnehmer müssen im Land Brandenburg aktiv 
sein. Andere, gleichartige Förderprogramme sind vorrangig in Anspruch 
zu nehmen. Anträge sind mindestens sechs Wochen vor Beginn der Maß-
nahme über das Internet-Portal der LASA Brandenburg GmbH zu stellen. 

Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013 und wird gefördert durch das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-in-der-Jugendhi.657.0.html

	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

Für die ländliche 

Berufsbildung finden Sie 

weitere Informationen 

auf Seite 16
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9.	 Qualifizierung in Gesundheitsberufen

Das Landesprogramm fördert die Verbesserung der Qualität von Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen in der Gesundheitswirtschaft. Die Lehrkräfte 
an den staatlich anerkannten Schulen und Ausbildungsstätten für Fach-
berufe des Gesundheitswesens sollen befähigt werden, den Unterricht 
nach modernen Lehr- und Lernkonzepten zu gestalten. Antragsberechtigt 
sind Aus- und Weiterbildungsstätten, die ihren Sitz im Land Brandenburg 
haben, Teil einer Universität des Landes Brandenburg mit pädagogischen 
Ausbildungsgängen sind und einschlägige Erfahrungen in der Fortbildung 
von Lehrkräften besitzen, wobei die Zuwendungen an Dritte weitergelei-
tet werden können. 

Die Förderung gilt bis 31.12.2013 und erfolgt jährlich. Förderfähig sind 
Personal- und Sachausgaben. Das Programm wird gefördert durch das 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. 

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 

	 www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-in-
Gesundheitsberufen.895.0.html

	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

10.	 Qualifizierung im Justizvollzug

Mit diesem Programm werden die Erstausbildung, die berufliche Quali-
fizierung und die Vermittlung von praktischen Fertigkeiten und sozialen 
Schlüsselqualifikationen zur Verbesserung der beruflichen Vermittlungs-
chancen erwachsener Gefangener nach der Haftentlassung gefördert. 
Zielgruppe sind erwachsene und junge Gefangene im Justizvollzug des 
Landes Brandenburg sowie juristische Personen des öffentlichen und 
privaten Rechts, die Träger von Bildungsmaßnahmen sind. 

Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013 und wird gefördert durch das 
Ministerium der Justiz aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm:

 	 www.lasa-brandenburg.de/Qualifizierung-im-Justizvollzug.659.0.html
	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00

11.	 Umsetzung von Informationsveranstaltungen, 
	 Schulungen und Workshops

Mit diesem Bundesprogramm werden Informations- und Schulungs-
veranstaltungen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, technischen, 
organisatorischen, rechtlichen und steuerlichen Problemen der Führung 
eines Unternehmens sowie der Existenzgründung gefördert. Themen 
sind u. a. Umweltschutz, Qualitätsmanagementsysteme, Arbeitsschutz 

Qualifizierung in 

Kurzarbeit – 

Weitere Informationen 

auf Seite 17
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und Arbeitssicherheit, Einführung familienfreundlicher Maßnahmen in 
Unternehmen, Erstellung eines Businessplans.

Antragsberechtigt sind Veranstalter von förderfähigen Informations- und 
Schulungsveranstaltungen sowie Workshops mit Sitz und Geschäfts-
betrieb oder einer Zweigniederlassung im Inland. Die Förderung wird 
als Zuschuss gewährt. Die Höhe des Zuschusses beträgt für Workshops 
maximal 300 Euro je Teilnehmer. Die Teilnahmegebühr eines Teilnehmers 
muss mindestens 150 Euro betragen. 

Anträge können innerhalb eines Monats nach Abschluss der Veranstal-
tung oder des Workshops über ein Online-Portal des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erzeugt werden. Zuschussanträge sind 
nur bei einer der zugelassenen Leitstellen einzureichen. 

Das Programm wird gefördert durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 http://tinyurl.com/yzuggkx

12.	Web-2.0-Technologien in der  
	 beruflichen Qualifizierung

Mit diesem Bundesprogramm werden Vorhaben gefördert,
	 die sich auf die Entwicklung innovativer Anwendungen und Dienste 
mit Pilotwirkung in der beruflichen Bildung konzentrieren; 

	 die Web-2.0-Technologien mit dem Ziel der verbesserten Unterstüt-
zung von Lern-, Lehr- und Qualifizierungsprozessen weiterentwickeln; 

	 die berufliche und soziale Gemeinschaften (Communities) mit spe-
zifischem Potenzial für die berufliche Bildung und deren Entstehung 
durch innovative Web-2.0-Anwendungen untersuchen; 

	 die sich mit der Verbindung von Technik und Didaktik bzw. von Technik 
und sozialen Prozessen im Rahmen der beruflichen Bildung beschäfti-
gen.

Antragsberechtigt sind für die Aus- und Weiterbildung zuständige 
Sozialpartner, Bildungsträger, Forschungsinstitute/Universitäten und 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Förderung richtet sich 
insbesondere an Verbünde, Netzwerke und Konsortien.

Ziel ist es, durch die Ausschöpfung der Potenziale der Web-2.0-Techno-
logien Strukturveränderungen in der beruflichen Bildung und der berufs-
begleitenden Qualifizierung zu bewirken, die Verzahnung der Bildungsbe-
reiche zu fördern sowie neue Möglichkeiten des informellen Lernens, des 
Zugangs und der Gestaltung von Lern- und Wissensbildungsprozessen zu 
eröffnen. 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die Höhe der Förderung 
beträgt für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in der Regel bis 

Qualifizierungszuschuss 

für jüngere 

Arbeitnehmer – 
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auf Seite 35
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zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten und für Hochschulen 
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bis zu 100 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.bmbf.de/foerderungen/12128.php
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Spezielle Förderprogramme für Ältere

1.	 INNOPUNKT ‚Ältere – Erfahrung trifft Herausforderung‘
2.	 Perspektive 50 plus – Beschäftigungspakte in den Regionen 

1.	 INNOPUNKT: ‚Ältere – Erfahrung trifft  
	 Herausforderung‘

INNOPUNKT ist das Modellförderungsprogramm des Brandenburger 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, das aktuelle 
Themenschwerpunkte der Arbeitspolitik aufgreift und bearbeitet. Die 
Initiative ‚Ältere‘ soll der Erhöhung der Beschäftigungschancen älterer 
Erwerbspersonen dienen. Drei Modellprojekte der INNOPUNKT-Initiative 
binden ältere Arbeitslose durch kreative Projekte in berufliche Entwick-
lungsprozesse ein. Unterstützt durch praxisbezogene Lernarrangements 
können sie ihre Lernfähigkeit und innovativen Potenziale unter Beweis 
stellen – so werden ihre Beschäftigungschancen erhöht. Gleichzeitig 
werden in Unternehmen Prozesse unterstützt und Lösungen für konkrete 
Aufgabenstellungen erarbeitet. Zwei weitere Modellprojekte unterstüt-
zen die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten für angestellte Ältere ab 
50 Jahren durch die Einführung einer Personalentwicklungskonzeption 
in den Betrieben. Durch die Verknüpfung individueller Berufswegege-
staltung mit dem betrieblichen Bedarf werden die Leistungsfähigkeit 
und Motivation älterer Beschäftigter erhöht und ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse weiterentwickelt. Interessierte wenden sich bitte an die 
Siegerprojekte des Wettbewerbs. Das Programm wird gefördert durch 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
	 Informationen zur INNOPUNKT-Initiative: 

	 www.lasa-brandenburg.de/Initiative-AEltere.789.0.html

2.	 Perspektive 50 plus – Beschäftigungspakte  
	 in den Regionen

Das Programm ‚Perspektive 50 plus – Beschäftigungspakte für Ältere 
in den Regionen‘ verbessert die Beschäftigungschancen älterer Lang-
zeitarbeitsloser im Alter zwischen 50 und 64 Jahren. Kommunale Träger 
und Arbeitsgemeinschaften bieten Möglichkeiten der Qualifizierung, 
der Gesundheitsdienstleistung sowie der Mobilitätsförderung für ältere 
Langzeitarbeitslose. Gleichzeitig werden Unternehmen bei der Personal-
auswahl und mit einem Eingliederungszuschuss bei Einstellung älterer 
Arbeitnehmer unterstützt. Das Programm wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen: 
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.perspektive50plus.de

Weitere interessante 

Förderungen für Ältere: 

Arbeit für Brandenburg 

auf Seite 9

Weiterbildung 

Geringqualifizierter und 

beschäftigter älterer 

Arbeitnehmer in 

Unternehmen 

(WeGebAU) –

Weitere Informationen 

auf Seite 18 
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Spezielle Förderprogramme für Frauen

1.	 Förderung von Projekten zu den Übergängen Schule – Hochschule – 
Berufstätigkeit und zur Erhöhung des Frauenanteils in Wissenschaft  
und Forschung

2.	 Mentoring für Frauen

1.	 Förderung von Projekten zu den Übergängen  
	 Schule – Hochschule – Berufstätigkeit und zur 
	 Erhöhung des Frauenanteils in Wissenschaft  
	 und Forschung
Mit dem Programm werden Hochschulen, außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen und Träger zur Förderung von Wissenschaft und For-
schung im Land Brandenburg unterstützt, die Maßnahmen entwickeln 
und umsetzen

	 zur Verbesserung des Übergangs von der Schule zur Hochschule bzw.
	 zur Verbesserung des Übergangs von der Hochschule in die Berufstä-
tigkeit sowie 

	 zur  Erhöhung des Frauenanteils bei höheren wissenschaftlichen 
Qualifikationsstufen. 

Gefördert werden Vorhaben mit einem Förderumfang von mindestens 
10.000 Euro und höchstens 500.000 Euro Gesamtausgaben. Der maxima-
le Fördersatz für jedes Einzelvorhaben beträgt 75 Prozent. Interessierte 
Hochschulen, Universitäten oder andere Träger reichen vor der Antrag-
stellung ihre Konzepte beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landes Brandenburg ein. Bei einer positiven Stellungnah-
me können dann Anträge über das Online-Portal der LASA Brandenburg 
GmbH eingereicht werden.

Die Richtlinie gilt bis zum 31.12.2013 und wird gefördert durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Call-Center der LASA Brandenburg GmbH, Tel.: (03 31) 60 02-2 00
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:  
www.lasa-brandenburg.de/Wissenschaft-und-Forschung.515.0.html

2.	 Mentoring für Frauen

Das Brandenburger Mentoring-Programm richtet sich an Studentinnen 
und Promovendinnen, die in der Abschlussphase ihres Studiums stehen 
und ihren Berufseinstieg sowie Karriereweg aktiv gestalten wollen. 

Die Tandempartnerschaft umfasst zehn Monate und wird von einem 
Rahmenprogramm begleitet. Innerhalb eines Programmzyklus finden an 
jedem Standort vier Trainings statt (u. a. zu Themen wie Projektmanage-
ment, Bewerbungskompetenz, Genderkompetenz und Persönlichkeitsent-
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wicklung). Darüber hinaus wendet sich das Programm an interessierte 
Mentorinnen und Mentoren, die Interesse daran haben, ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen weiterzugeben und Verantwortung in einer 10-monatigen 
Tandempartnerschaft zu übernehmen. 

Das Mentoring-Programm beginnt jeweils im Mai und läuft bis Februar 
des Folgejahres. Das Projekt wird gefördert durch Mittel des Europä-
ischen Sozialfonds, des Landes Brandenburg, der drei Brandenburger 
Universitäten und der Hochschule Lausitz. 

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.mentoring-brandenburg.de/projekt 
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Weitere interessante 

Förderungen für 

Jugendliche und junge 

Erwachsene:

AQUA – Akademike-

rinnen und Akademiker 

qualifizieren sich für den 

Arbeitsmarkt auf Seite 9 

Spezielle Förderprogramme für  
Jugendliche und junge Erwachsene

1.	 Aufstiegsstipendium
2.	 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)
3.	 Bildungskredit der Bundesregierung für Schüler und Studierende
4.	 Berufsförderung der Bundeswehr
5.	 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
6.	 Deutschlandstipendium 
7.	 Einstiegszeit für junge Leute in Brandenburg
8.	 Perspektive Berufsabschluss – ‚Abschlussorientierte modulare 

Nachqualifizierung‘
9.	 Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer
10.	 Weiterbildungsstipendium für Berufseinsteiger

1.	 Aufstiegsstipendium - Studieren mit  
	 Berufserfahrung

Das Aufstiegsstipendium soll die Durchlässigkeit zwischen beruflicher 
und akademischer Bildung erhöhen und talentierte und berufserfahrene 
Fachkräfte bei der Durchführung eines ersten akademischen Hochschul-
studiums unterstützen. 

Gefördert werden können Personen, die eine Berufsausbildung besonders 
erfolgreich absolviert haben und über eine Berufserfahrung von minde-
stens zwei Jahren verfügen. Eine Bewerbung ist auch für bereits Studie-
rende (noch kein Hochschulabschluss) möglich, wenn die Bewerbung vor 
Beendigung des zweiten Studiensemesters erfolgt. Das Programm sieht 
keine Altersgrenzen vor. Mit dem Aufstiegsstipendium wird ein Erst- 
studium (Vollzeit oder berufsbegleitend) an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Hochschule gefördert. 

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.sbb-stipendien.de/aufstiegsstipendium.html

2.	 Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Mit den ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) sollen lernbeeinträchtigte 
Auszubildende ihren Ausbildungserfolg sichern. Sie können zu Beginn 
und jederzeit während der Ausbildung gewährt werden. Ein spezieller 
Unterricht und gegebenenfalls begleitende sozialpädagogische Betreu-
ung tragen zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten bei und/oder 
fördern das Erlernen fachtheoretischer Kenntnisse und fachpraktischer 
Fertigkeiten. Dabei entstehen dem Ausbildungsbetrieb keinerlei Kosten. 
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Es wird ein Zuschuss zur Ausbildungsvergütung gezahlt, wenn die 
Maßnahme während der üblichen Arbeitszeit durchgeführt wird. Der 
Zeitaufwand für abH beträgt 3 bis 8 Stunden pro Woche.

Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 http://tinyurl.com/6evzl5p

3.	 Bildungskredit der Bundesregierung für  
	 Schüler und Studierende

Mit dem Bildungskredit der Bundesregierung können Auszubildende und 
Studierende, die das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sich eine 
Ausbildung, Studium (auch Zweit- und Folgeausbildungen), ausbildungs-
bedingte Praktika im In- und Ausland sowie Auslandsstudiengänge und 
studienbedingte Auslandsaufenthalte finanziell unterstützen lassen.

Der Bildungskredit wird in monatlichen Raten von 100 EUR, 200 EUR 
oder 300 EUR ausgezahlt. Innerhalb eines Ausbildungsabschnittes 
können bis zu 24 Monatsraten, d. h. maximal 7.200 EUR, bewilligt 
werden. Der Bildungskredit ist für vier Jahre – beginnend mit der ersten 
Auszahlung – tilgungsfrei. Der Kredit kann auch neben BAföG-Leistungen 
zur Finanzierung von außergewöhnlichem, nicht durch BAföG erfasstem 
Aufwand bewilligt werden. Die Bewilligung ist vom eigenen Einkommen, 
vom Einkommen der Eltern und der Ehegatten unabhängig.

Das Programm wird gefördert durch die Bundesregierung aus Mitteln des 
Bundes.

Weitere Informationen
	 Bildungskredit-Hotline: (02 28 99) 3 58-44 92
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.bildungskredit.de

4.	 Berufsförderung der Bundeswehr (BFD)

Über die Berufsförderung der Bundeswehr sollen ausscheidende 
Soldatinnen und Soldaten auf Zeit (SaZ) erfolgreich in einen Zivilberuf 
eingegliedert werden. Je nach Dauer der Dienstzeitverpflichtung stehen 
den Soldaten unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, die syste-
matisch aufeinander aufbauen. Dazu gehören persönliche Beratung und 
Betreuung in allen beruflichen Fragen, dienstzeitbegleitende Förderung, 
Eingliederungsmaßnahmen sowie schulische und berufliche Bildung am 
Ende und nach der Zeit des Wehrdienstes.

Das Programm wird gefördert durch die Bundeswehr aus Mitteln des 
Bundes.

Auslandsaufenthalte 

über das Programm 

‚Leonardo da Vinci’ – 

Weitere Informationen 

auf Seite 10

Auslandsaufenthalte 

über ERASMUS 

(Hochschulbildung) –

Weitere Informationen 

auf Seite 13

BAföG – 

Bundesausbildungsför-

derungsgesetz – 

Weitere Informationen 

auf Seite 14
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Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
http://tinyurl.com/6fojzv7

5.	 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen

Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, die die Agentur für Arbeit 
fördert, eignen sich für Jugendliche, die sich noch nicht für ein Berufsfeld 
entschieden haben und noch individuelle Förderung und Hilfen brauchen, 
um eine Ausbildung aufnehmen zu können. Es werden berufsübergrei-
fende Grundqualifikationen oder Inhalte anerkannter Ausbildungsberufe 
vermittelt. Die Maßnahmen werden durch sozialpädagogische Betreuung 
und Unterstützung begleitet. Gefördert werden Jugendliche und junge 
Erwachsene, sofern sie ohne berufliche Erstausbildung sind, das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet und ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt 
haben. 

Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 http://tinyurl.com/5usw23k

6.	 Deutschlandstipendium 

Das Deutschlandstipendium fördert an deutschen Hochschulen Studie-
rende aller Nationalitäten, deren bisheriger Werdegang herausragende 
Studienleistungen erwarten lässt. Zu den Förderkriterien zählen neben 
besonderen Erfolgen an Schule und/oder Universität auch das gesell-
schaftliche Engagement zum Beispiel in Vereinen oder in der Hochschul-
politik, in kirchlichen oder politischen Organisationen sowie der Einsatz 
im sozialen Umfeld, in der Familie oder in einer sozialen Einrichtung. 
Berücksichtigt wird auch die Überwindung besonderer biografischer 
Hürden, die sich aus der familiären oder kulturellen Herkunft ergeben. 
Förderungsfähig sind neben einem Erststudium grundsätzlich auch ein 
Zweit- oder Ergänzungsstudium sowie Masterstudiengänge.

Die Förderung pro Stipendium beträgt 300 Euro pro Monat. Sie ist 
unabhängig vom Einkommen der Studierenden und ihrer Eltern. Das Pro-
gramm wird zur einen Hälfte gefördert durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung aus Mitteln des Bundes, zur anderen Hälfte von 
privaten Förderern. Das Deutschlandstipendium wird durch die Hoch-
schule ausgezahlt, an der die Stipendiatin bzw. der Stipendiat immatriku-
liert ist. Die Mittel vonseiten privater Stifter werben die Hochschulen ein.

Weitere Informationen
	 Beratungshotline: (08 00) 8 66 11 82
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.deutschland-stipendium.de

Betriebliche Einstiegs-

qualifizierung für 

Jugendliche (EQ) – 

Weitere Informationen 

auf Seite 20
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7.	 Einstiegszeit für junge Leute in Brandenburg

Mit der ‚EINSTIEGSZEIT‘ werden junge Leute in Brandenburg bei ihrem 
Berufseinstieg unterstützt, beraten und begleitet (Beratung bei der 
Arbeitssuche, Informationen über Stellenangebote, Unterstützung bei der 
Herstellung von Kontakten zu Unternehmen, Hilfe bei Bewerbungsakti-
vitäten). Einstellende Unternehmen können Förderung für die Qualifizie-
rungen der Jugendlichen und Lohnkostenzuschüsse beantragen.
Das Programm richtet sich an junge Leute bis zu 30 Jahren, die eine 
Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben und arbeitslos 
oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Kleine und mittlere Unternehmen 
werden dabei unterstützt, geeignete junge Fachkräfte zu finden.

Das Programm hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2013 und wird gefördert 
durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet:

	 www.ihk-projekt.de/content/rubrik/106

8.	 Perspektive Berufsabschluss – ‚Abschlussorientierte  
	 modulare Nachqualifizierung‘

Mit dem Programm ‚Perspektive Berufsabschluss’ sollen durch ein 
strategisches und kooperatives Zusammenwirken der regional tätigen Ar-
beitsmarktakteure die vorhandenen Förderinstrumente stärker als bisher 
zur abschlussbezogenen Nachqualifizierung und erfolgreichen Teilnahme 
an der Externenprüfung in staatlich anerkannten Ausbildungsberufen 
genutzt werden. 

Das Programm richtet sich an an- und ungelernte junge Erwachsene mit 
und ohne Beschäftigung, die nachträglich einen Berufsabschluss erwer-
ben möchten. Diese erhalten über die Projektträger Beratung und Unter-
stützung. Mit dem Programm soll Unternehmen auch eine Möglichkeit 
gegeben werden, die Qualifizierungspotenziale ihrer an- und ungelernten 
Beschäftigten zu erschließen und so ihren Fachkräftebedarf zu decken.

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des 
Bundes. 

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.perspektive-berufsabschluss.de/de/215.php

Modellprojekte in Brandenburg: 
	 Regionales Übergangsmanagement im Internet:

	 www.perspektive-berufsabschluss.de/de/106.php
	 Abschlussorientierte modulare Nachqualifizierung im Internet:

	 www.perspektive-berufsabschluss.de/de/105.php

Ländliche 

Berufsbildung – 

Weitere Informationen 

auf Seite 16
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9.	 Qualifizierungszuschuss für  
	 jüngere Arbeitnehmer

Arbeitgeber, die jüngere Arbeitnehmer (unter 25 Jahren) einstellen und 
im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses qualifizieren, erhalten 50 
Prozent des zu berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. Die Förderung 
setzt voraus, dass der Arbeitnehmer keinen Berufsabschluss hat und seit 
mindestens sechs Monaten arbeitslos ist. Eine Förderung ist für maximal 
zwölf Monate möglich. 

Das Programm wird gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit aus 
Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
http://tinyurl.com/5uvjmlo

10.	 Weiterbildungsstipendium für Berufseinsteiger

Mit dem Weiterbildungsstipendium können talentierte und leistungs-
bereite junge Fachkräfte nach der erfolgreichen Erstausbildung (z. B. 
Ergebnis der Berufsabschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten oder 
besser als ‚gut‘) die Grundlagen für einen Aufstieg durch Bildung legen. 
Gefördert werden u. a. anspruchsvolle Weiterbildungen, Maßnahmen zum 
Erwerb fachbezogener beruflicher Qualifikationen, Vorbereitungskurse auf 
Prüfungen der beruflichen Aufstiegsfortbildung sowie berufsbegleitende 
Studiengänge, die auf die Ausbildung oder die Berufstätigkeit aufbauen. 
Über drei Jahre hinweg können Zuschüsse von jährlich bis zu 1.700 Euro 
für die Finanzierung berufsbegleitender Weiterbildung gezahlt werden, 
insgesamt bis zu 5.100 Euro. Es ist ein Eigenanteil zu den Kosten von 20 
Prozent, höchstens jedoch 180 Euro pro Förderjahr zu tragen.

Antragsberechtigt sind junge Absolventen einer dualen Berufsausbildung 
(jünger als 25 Jahre) und qualifizierte Absolventen der bundesgesetzlich 
geregelten Fachberufe im Gesundheitswesen. 

Das Programm wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung aus Mitteln des Bundes.

Weitere Informationen
	 Informationen zum Förderprogramm im Internet: 
www.sbb-stipendien.de/weiterbildungsstipendium.html
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Reihe LASA-Studie

Energiewirtschaft in Brandenburg. Branchenstruktur und  
Fachkräftebedarfe. 
Dr. Jürgen Bunde (GEFAK); Prof. Dr. Stefan Zundel (IMWB an der HS 
Lausitz); Dr. Carsten Kampe (LASA Brandenburg GmbH): Dezember 2010; 
115  Seiten; Printversion kostenfrei; ISBN 978-3-929756-65-4; Download 
unter www.lasa-brandenburg.de/Studien.229.0.html 

Forschung und Entwicklung in Brandenburg. Branchenstruktur und 
Fachkräftebedarfe.
Dr. Christa Larsen, Roland Bieräugel (IWAK Frankfurt am Main); Dr. 
Karsten Schuldt (PIW Potsdam); Markus Höhne, Dr. Carsten Kampe (LASA 
Brandenburg GmbH): Dezember 2010; 96  Seiten; Printversion kostenfrei; 
ISBN 978-3-929756-64-7; Download unter www.lasa-brandenburg.de/
Studien.229.0.html 

Beschäftigtenstrukturanalyse der Berlin-Brandenburger  
Gesundheitswirtschaft. Ein Kooperationsprojekt.
Marek Frei, Dr. Udo Papies (SÖSTRA GmbH Berlin); Dr. Carsten Kampe 
(LASA Brandenburg GmbH): August 2010; 136  Seiten; Printversion 
kostenfrei; ISBN 978-3-929756-62-3; Download unter www.lasa-bran-
denburg.de/Studien.229.0.html (Printversion vergriffen)

Wachstum und Ausstrahlung? Zur regionalen Komponente der Neuaus-
richtung der Förderpolitik im Land Brandenburg.
Anja Dohnke (LASA Brandenburg GmbH): Mai 2010; 116  Seiten; PDF-
Datei; Download unter www.lasa-brandenburg.de/Studien.229.0.html

Betriebsübergaben. Unternehmensnachfolge im Kontext von demogra-
fischem Wandel und wirtschaftsnaher Arbeitspolitik. 
Marek Frei, Udo Papies, Frank Schiemann (SÖSTRA GmbH Berlin): 
März 2008; 86  Seiten; Euro 10,00; ISBN 978-3-929756-61-6

Brücken bauen, Weichen stellen. Status quo und Entwicklungspotenzi-
ale von Arbeits-, Berufs- und Studienorientierung in Brandenburg aus 
arbeitspolitischer Perspektive.
Klaus Kohlmeyer (ProBeruf e. V.), Dr. Karsten Schuldt, Wilma Frank, 
Rudi Frey (PIW): Februar 2008; 126 Seiten; Euro 12,00; 
ISBN 978-3-929756-60-9

Blickrichtung Wirtschaft. Entwicklungstendenzen und Entwicklungs-
potenziale von Qualifizierungsnetzwerken in Brandenburg.
Karsten Schuldt (PIW), Christoph Scheuplein (IMU-Institut): Dezember 
2006; 74 Seiten; Euro 9,00; ISBN 978-3-929756-58-6

Alt wie ein Baum? Altersstrukturen Brandenburger Unternehmen vor dem 
Hintergrund demografischer Entwicklungen
Udo Papies (SÖSTRA GmbH Berlin): Dezember 2005; 
94 Seiten; Euro 10,00; ISBN 3-929756-55-2
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Reihe LASA-Dokumentation

Kommunalatlas Arbeitsförderung – Dokumentation kommunaler 
Arbeitsförder-aktivitäten der Brandenburger Landkreise und kreisfreien 
Städte. Volker Schulz – unter Mitarbeit von Doris Bigeschke, Ralph-
Jürgen Lischke, Harald Michel: April 2007; 130 Seiten; Euro 12,00; ISBN 
978-3-929756-59-3

Beschäftigung durch Synergie. Erfahrungen, Ergebnisse und Perspektiven 
der Verzahnung von Fördermitteln. Matthias Vogel: Oktober 2006; 68 
Seiten; Euro 8,00; ISBN 978-3-929756-57-9

Neue Wege braucht das Land. Mit Arbeitsförderung die Entwicklung 
ländlicher Regionen stärken. Berti Wahl: Februar 2006; 52 Seiten; Euro 
8,00; ISBN 3-929756-56-0

Ländlich in die Zukunft. Rahmenbedingungen für ländliche Entwicklung 
an der Schwelle zur neuen EU-Strukturfondsperiode. Uwe Kühnert: Okto-
ber 2005; 60 Seiten; Euro 8,00; ISBN 3-929756-54-4

Chance oder Illusion? Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.
Sigrid Huschke, Uta Jacobs: März 2004; 61 Seiten; Euro 8,00; 
ISBN 3-929756-51-X

Diskussionen auf dem Weg ins Zentrum. Dokumentation der Fachtagung 
„Chancengleichheit von Männern und Frauen? Impulse und Erfahrungen 
aus Schweden, Österreich, Polen und der Bundesrepublik Deutschland“ 
am 27. und 28. Oktober 2003 in Potsdam. Uwe Kühnert: Februar 2004; 82 
Seiten; Euro 8,00; ISBN 3-929756-50-1

Umwelt und Arbeit für Regionen. Praxiserfahrungen bei der Umsetzung 
investiver Arbeitsförderung im Bereich regenerativer Energien.
Matthias Vogel, Achim Hartisch: Dezember 2003; 40 Seiten; 
Euro 6,00; ISBN 3-929756-49-8

Arbeitsförderung in der Denkmalpflege. Ein Vorteil für beide Seiten. 
Heike Hofmann, Uta Jacobs: Oktober 2003; 90 Seiten; Euro 8,00; ISBN 
3-929756-48-X

Den Qualitätsstandard halten. Zum Stellenwert fachlicher Anleitung bei 
ABM durch das Landesprogramm „Qualifizierung und Arbeit für Branden-
burg“. Dr. Harald Michel, Dr. Volker Schulz (IFAD): Juni 2003; 33 Seiten; 
Euro 6,00; ISBN 3-929756-47-1

Verzahnung von Arbeitsförderung und Strukturförderung. So funktioniert 
es: Beispiele aus der Praxis. Stephan Broniecki, Achim Hartisch, Heike 
Hofmann, Uta Jacobs, Prof. Dr. Wolfgang Kubiczek, Marion Piek, Martina 
Pohle, Renate Simons, Dr. Matthias Vogel, Berti Wahl, Christian Wend: 
Mai 2003; 32 Seiten; Euro 6,00; ISBN 3-929756-46-3

Kommunale Strategien zur Förderung von Beschäftigung. Zwei Beispiele 
aus dem Land Brandenburg. Sigrid Huschke, Dr. Matthias Vogel: Dezem-
ber 2002; 52 Seiten; Euro 7,00; ISBN 3-929756-44-7
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Reihe LASA-Praxishilfe

Ein neuer Chef kommt – das Unternehmen bleibt. Beratung für Unter-
nehmensnachfolge im Land Brandenburg.
Oktober 2010; 24 Seiten; kostenlos

Von der Idee zur Wirklichkeit.
Gründungswerkstätten für junge Menschen im Land Brandenburg.
Oktober 2010; 32 Seiten; kostenlos

Die Arbeit der Lotsendienste – Förderung von Existenzgründungen durch 
Lotsendienste. Aktualisierte und überarbeitete Fassung der LASA-Praxis-
hilfe Nr. 15. 
Oktober 2010; 32 Seiten; kostenlos

Zeit zum Handeln – Instrumente zur Gestaltung des demografischen 
Wandels.
April 2009; 65 Seiten; kostenlos

Brandenburg – Land mit Zukunft. Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Berufs-
orientierung mit dem Fachkräfteinformationssystem. März 2009; 
34 Seiten; kostenlos (nur als PDF-Datei zum Herunterladen auf den Inter-
netseiten der LASA Brandenburg GmbH)

Der passgenaue Zuschnitt - Konzept für die Analyse von regionalen 
Fachkräftebedarfen.
Dezember 2008; 42 Seiten, kostenlos

Gleichheit in der Vielfalt – Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in 
der betrieblichen Praxis.
Juni 2008; 51 Seiten; kostenlos

Lotsendienste für Existenzgründer – das leisten und können sie!
Dezember 2006; 32 Seiten; kostenlos

Kompetenzermittlung bei Führungskräften.
Dezember 2005; 53 Seiten; kostenlos

Selbstevaluation. Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit.
Dezember 2004; 92 Seiten; kostenlos

Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung.
Juli 2002; 56 Seiten; kostenlos

Notausgang Insolvenz - Das Verfahren.
Oktober 2001; 60 Seiten; kostenlos

Brückenschlag. Tourismus für Menschen mit Behinderungen.
Oktober 2001; 70 Seiten; kostenlos

Bin ich eine UnternehmensgründerIn? Testen Sie sich doch einfach mal! - 
Lust auf einen Beruf voller Abenteuer und Herausforderungen?
Januar 2001; 60 Seiten; kostenlos
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LASA-Periodika

BRANDaktuell
Der arbeitsmarktpolitische Informationsservice der LASA Brandenburg 
GmbH, 32 Seiten, Hrsg.: LASA Brandenburg GmbH; 
erscheint zweimonatlich; kostenlos

Bestellung: 
Petra Werner
Tel.: (03 31) 60 02 - 5 21
Internet: www.lasa-brandenburg.de/brandaktuell/6.0.html

BRANDaktuell-Newsletter
erscheint 14-täglich; kostenlos 

Bestellung im Internet: www.lasa-brandenburg.de/
brandaktuell/6.0.html

Newsletter von Weiterbildung Brandenburg
erscheint 14-täglich; kostenlos

Bestellung im Internet: www.wdb-brandenburg.de/Newsletter.
newsletter.0.html

Newsletter der Servicestelle Arbeitswelt und 
Elternzeit
erscheint unregelmäßig; kostenlos

Bestellung im Internet: www.lasa-brandenburg.de/Bestellung-
Online-Newsletter.1435.0.html

Newsletter Fachkräftesicherung kompakt
erscheint monatlich; kostenlos

Bestellung im Internet: www.lasa-brandenburg.de/abbestellen-
abonnieren.1082.0.html






